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Städtebund oder OB-Konferenz 
Der Städtetag für das Großherzogturn Hessen 

von Eekbart G. Frana 

Gießen, den 27. September 1895 datiert OberWrgemieister Feodoa Gnauth die in 
z c i t ~ ,  g&her Scbn&kd-Fraktur gedruckte Ehladmg z m  fcüiftcn Stüdletag 
frv des Gr@hemgtrun Hessen, der einen Monai später, Montag Ben 28. Ob& 
1895, Vormjtrugs 10 I12 Uhr piinklich, in der c b k m h h e n  Uni-- und 

- ProvinzhaujHsWt 9tattnnden sollte. Auf der Tagesordnung äanden 
bei der E m e b g  der Gemeindestemm, die Versorgung der Witwen 
städtischer Angmtditer, die Zusendung der Land@- an die Stadt@, & 
Orgmisz3iom der Schutbe- und "die unterschiedliche BeWhmg der Stadt- Ynd 
Landgemeinden beim Aufbringen der Gehalte der Vdlcpschuilchrer". Die mit 
Rficbicht auf die Erümiungsfeierlichkeiten der TH-Neubauten in Damistadt um eine 
Woche vetschdxne Sitzung fand nach dem hektographierten Pmtokoil am 

: 4. November 1895 im Gießener Hotel Einhorn statt. Teilnehmer waren die 
C b a b W g m  der Städte Mainz, Darmsiadt, Offenbach, Worms und G i e k  
sowie der BUrgameister der b iss tadt  Alzey, OffenWhs OB Wilhelm Brink und J Bärgemeister Dr. Sutor aus Alzey allein, die Ubrigen StadtoberMupter begleitet wni 

ihren Bei-kn und unterschiedlich großen Delegationen der S t a d x x e -  
tenversammlungen. Nach Abschluß der bis 15.00 Uhr terminierten Sitzung, die 
mittags durch ein von der Stadt gestiftet- "Frühstllck" unterbmhen wurde, mute oim 
Staätrundfahrt mit Sommenvagen der Omnibusgesellscha~ 1attfuwien. Insgesamt 40 
Gedecke wurden fUr das abschließende Diner im Hotel zum Rappen bemhnet, d m m  
Kosten - 100 Mark flirs Essen und 230 Mark für Wein, Bier irnd Kaffee - ebenso wie 
die Druckkosten für Einladungen und Refemte auf die teilnehmenden Städte umgelegt 
wurden. l 

In Otto Ziebills offiziöser "Geschichte des Deutschen Städtetages", die im 
Einfhngskapitel auf die Vorgeschichte, die "Provinzial- und Landsiädtetage 184- 
1905". eingeht, kommt das Großherzogtum Hessen nicht vor. Genannt wird allerdings 
der "Hessischen Stadtetag", der am 12. Mai 1890 in Fulda als Verband der Städte im 
preußischen Regierungsbezirk Kassel, d.h. im vormaligen K m  samt Walde&, 
gegründet wurde.2 Die 6. Jahrestagung dieses "Hessischen Sttidtetagcs" hatte einn 

1 Für den Städtetag in Gi&n vgl. die Akten der gastgebenden Stidt. SlaäA G i  L 121; duu die 
insgesamt vollständigen SWtetags-hd'kfemg itn StidtA M;iinz Best. 70 XVi1. 

2 0. Zicbill. Geschichte des DePtwhm Städtetages. FUnfzig J3ac daitrche Kommmalpalii (1956). 
S. 18; driPi Wr den Hessiichen StikWag StA hhhg Ekst. 165 Reg. Kamel Nr. 6664. - I)% 
F'buük8tion d a  von Rof. 'Thonus Klein (Uuburg) f(lr die Jahrestagung 1991 der Südwertdcatdm 
Arbeitskrrises f(lr Stdtgeschichte voibeniteten Vortrags Ober "Bürgenneiaiexkonferenaa itn 
wiihcbnimirchen Deutschland". der den Anstoß zw Aufarbeitung der hesren-dannsWiscbca 
Obediefening bot, steht noch aus. 



7. Juni 1895 in Hersfeld stattgefunden. Es mag zur Verwirrung beigetragen haben, daß 
der nur wenig jüngere Städtetag für das Großhenogtum, der seine Zilhlung mit der 
ersten, vorbereitenden Sitzung in Mainz am 27. Oktober 1890 beginnt, in Brief- 
wechseln und Aktenaufschriften, spilter auch in den gedruckten Tagungsprotokollen, 
ebenfalls als "Hessischer Städtetag" fumierk3 Aus Darmstädter Sicht war "Hessen" 
seit der preußischen Annexion des nördlichen Schwesterstaats 1866 von Rechts wegen 
nur noch das Großhenogtum, das inzwischen auch den vormals kurhessischen Orden 
vom Goldenen Lowen iibemommen hatte, so daß man die zeitliche Präzedenz der 
noPdhessischen Verbmdsgründung geflissentlich übersehen hat. Da man sich mit 
verkürzenden Unterscheidungen wie Zur-" und "darmhessisch" zumindesi irn SUden 
des Landes nicht behunden mochte, dauert das iraditionsbewußte Nebeneinander von 
"Hessischer Brandversicheningsanstalt" (Kassel) und "Hessischer Brandversiche~ngs- 
kammer" (Damstadt), "Historischer Kommission für Hessen" (Marburg) und "Hessi- 
scher Historischer Kommission Darmstadt" bis heute an.4 

Der norä- und der südhessische Strdteverband unterschieden sich nicht nur in der 
regionalen Zustiindigkeit. Die meisten der frühen Städtetagsgründungen haben die 
Frage der Mitgliedschaft, soweit sie überhaupt exakt definiert war, recht locker 
gehandhabt. Der 1863164 begründete Strdtetag des Königreichs Sachsen bezog in die 
sämtliche Städte des Landes umfassende Arbeit später auch nichWMtische 
Ortschaften mit mehr als 3000 Einwohnern ein, was 1870 zur Umandening des 
Namens in "Siichsischer Gemeindetagn führte.5 Im Schleswig-Holsteinischen Städte- 
verein, der nach ersten AnfZlngen in den 70er Jahren 1894 neu aktiviert wurde, 
konnten nach der endgültigen Verbandssatzung von 18% ebenfalls kleinere Fleckens- 
gemeinden Mitglieder werden. An der Griindungsversammlung des Stlldtetages der 
Provinz Sachsen und des Herzogtums Anhalt nahmen ~ n d  80 Städte teil. Beim 
Hessischen (kurhessisch-waldeckischen) StMtetag konnten jedenfalls srintliche 
Städte, unabhängig von der Einwohnerzahl, Mitglied sein. Auf einer 1909 gemeinsam 
mit dem 1894 begründeten Nassauischen Städtetag durchgeführten Tagung in 
Rüdesheim waren 44 Städte des nordhessischen Verbandes und 38 nassauische Strdte 
vertreten. 

3 Das ged~ckte Protokoll des "VI. Städtetages fUr das Gm0hemgturn Hessen" 1897 (so die Einladung) 
M# die Oknchrift: "Verhandlungen des VI. hessiachen Städtetags". die entrprrchend auch hei den 
nachfolgenden Tagungen verwandt wird. 

4 Dazu E.G. PiMZ, Wer oder was ist eigentlich hessisch? In: Historische RUckMenden. Dannstädter 
Festvojträgc 1977-1988 @Prmstädter Schriften 57.1989). S. 7-20. 

5 iiiemi und zum folgenden ZKbi11 (wie Anm. 2). S. 15ff; Satzungen und Statuten einer ganzen Reihe 
auswtidiger StädteverbBnde finden sich in den Städletagrilrten der Stadt M a i i  die zur Vorbereitung 
der hessischen Satamg im ~ommer 1891 per Rundschreiben um ~usendung entspnchender 
Unterlagen ersuchte: s. oben, Anm. 1. 



Vorbild für den Städtetag des Großhenogtums Hessen war offensichtlich der 1880 
gegriindete Städtetag im benachbarten Großherzogturn Baden, der auf die von der 
Sttldtednung privilegierten größeren Städte beschränkt war. In Baden wie in Hessen- 
Darmstadt gab es in den zu Beginn des Verfassungszeitaiters erlassenen Gemeinde- 
ordnungen - anders als in der kurhessischen Gemeindeordnung von 1834 - keinen 
Rechtsunterschied zwischen Städten und Landgemeinden.6 Auch Stadtgemeinden 
hatten einen Gemeinde-, keinen Stadtrat. Während die kurhessische Verfassung bei 
der Landtagswahl klar zwischen den Abgeordneten für die insgesamt 62. damit ver- 
fassungsmii6ig festgeschriebenen Städte des Landes und denen für die "Landbezirke" 
scheidet? gab es in Baden und im Großhermgtum Hessen nur für die größeren Stiidte 
ein bevorzugtes Wahlrecht, in Baden für insgesamt 14 Stitdte, in Hessen-Dannstadt 
neben den Hauptstädten Darmstadt und Mainz, die jeweils zwei Abgeordnete wiihlten, 
lediglich für Alsfeld, Bingen, Friedberg, Gießen, Offenbach und Woms, Städte, 
denen dieses Vorrecht zugestanden wurde, um die Interessen des Handels oder alte 
achtbare Erinnerungen zu ehrea8 Alle sonstigen Stadt- und Landgemeinden wählten 
in msarnmengefaßten Wahlbezirken. 

Als schließlich im Zuge der Rechtsangleichung innerhalb des neugeschaffenen Deut- 
schen Reiches im Sommer 1874 fast gleichzeitig für die beiden Großhemgtümer 
Baden und Hessen neue Stiidteordnungen ergingen, war deren Geltungsbereich sogar 
noch stwer eingegrenzt: in Baden auf die sieben größten Städte des Landes, in 
Hessen auf alle Gemeinden .... welche eine faktische Bevölkerung von 10.000 Seelen 
oder mehr haben, eine Zahl, die damals und noch über die Jahrhundertwende hinaus 
nur von den fünf grö6ten Stiidten Mainz, Darmstadt. Offenbach, Worms und Gießen 
überschritten wurde? In beiden Ländern konnte allerdings Gemeinden mit mehr als 
3000 Einwohnern auf Antrag die Einführung der Städteordnung zugestanden werden. 
Von dieser Möglichkeit haben vor 1914 in Baden nur drei Städte Gebrauch gemacht, 
in Hessen zuniichst lediglich das wenig mehr als 5000 Einwohner zählende Alzey. 
1895 kam Bingen dazu, das mit einer Bevölkerung von 8.200 bereits dicht an die 

6 GroShenoglich hess. Gemeindeordnung vom 30.6.1821. RegBlatt 2911821, S. 359 ff; badisches 
Gesetz tiber die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden vom 31.12.1831, Bad Staats- und 
RegBI. 811832. S. 81% kuthess. Gemeindeordnung vom 23.10.1834. Sammlung von Gesetzen 
(GesetzSIg.) 2411834. S. 181ff. 

7 Verfassungs-Uilrunde vom 5.1.183 1, GesetzSlg. 111831, S. 10f (g 63). 
8 Wahlordnung zur Verfassung des GmBhenogtums Baden vom 23.12.1818, Staata- und RegB1. 

2711 818. S. 189- 192, Verfassungs-Urkunde des GroSherzogtums Hessen vom 17.12.1820. RegB1. 
60/18#). S. 543 (Art. 53). 

9 Gesetz betr. die Städteordnung fUr das Gmßhenogtum Hessen vom 13.7.1874. RegBI. 3011874, S. 
299ff.: in Baden wurde aup den am 24.6.1874 gesetzlich erlassenen "Besonderen Bestiwnmgen ükr 
Verfassung und Verwaltung der ~tadt~emeindcn" erst zehn Jahre später die endgültige stiidt&rdnung 
vom 16.6.1884, Gesetzes- und Vemrdnungsblatt für das Ghzt. Baden 2711874, S. 337ff. und 2411884. 



10.000er Grenze herangerückt war; 1901102 folgten Bensheim, Friedberg und Bad 
~auheim . l O 

r 

Neben diesen letztendlich 10 Städten, die gemäß der Städteordnung von 
hauptamtlichen, besoldeten Bürger- oder Oberbürgermeistern verwaltet wurden, gab 
es auch im Großherzogturn Hessen eine sehr viel größere Zahl von Orten, aber 50, die, 
zumeist aufgrund mittelalterlicher Stadtprivilegien, die Bezeichnung "Stadt" führten, 
in ihrer Verwaltung aber auch weiterhin den Landgemeinden gleichgestellt waren. l l 
Selbst seitherige "Marktflecken" wie Langen, Rüdelheim oder Pfungstadt, denen durch 
großherzogliche Verleihung in den 1880er Jahren die Bezeichnung Stadt zuerkannt 
wurde, rückten damit nicht automatisch zur Stadt im verfassungsrechtlichen Sinne auf. 
Von den insgesamt 64 hessischen Titular-Städten des Jahres 1895, in dem der 
Stiidtetag in GieBen tagte, lagen 36 unter der Mindesteinwohnerzahi von 3000, die für 
die freiwillige Einführung der Stadteordnung qualifizierte. 14 hatten weniger als 1000, 
drei (Hering, Lißberg und Staden) sogar weniger als 500 ~inw0hner.l~ Andererseits 
gab es mittlerweile, vor allem im Umkreis der größeren Städte, bereits 15 vormalige 
Marktflecken und Vorortgemeinden, die mehr als 3000 Einwohner zählten. 
Nichtstildtische Industrieorte wie Lampertheim und Viemheim, die in der 
BevOikerungs-Rangliste der hessischen Gemeinden an achter und zehnter Stelle 
rangierten, hatten inzwischen auch Kreisstädte wie Alzey, Friedberg und Heppenheim 
iiberflügelt. 

Es ist leicht einzusehen, daß in dieser Situation ein "Stiidtetag", der undifferenziert 
alle Gemeinden, die sich "Stadt" nannten, zusammenfassen wollte, zumindest aus der 
Sicht der größeren Städte wenig Sinn machte. Die erste Anregung zur Begründung 
eines Gesp~chsforums der hessischen "Großstrcite" gab ein Schreiben, das der seit 
1885 amtierende Mainzer Oberbürgermeister Georg Oechsner zu Jahresbeginn 1890, 
also noch einige Monate vor der Fuldaer Gründungsversammlung des nordhessischen 

I 
Stiidtetags, an seine Kollegen in Darmstadt, Gießen, Offenbach und Wonns richtete.13 
Es sei schon öfters davon die Rede gewesen, daß die Bürgermeister der hessischen 

10 E i e  gute Zusammenfassung der Entwicklung des hessen-dannstädtirchen Kommunalrechta gibt 
Reiiold Ruhr, Rechtsgnindlagen der Kommunalvenvaltung im 19. und 20. Jh. dargelegt am 
Beispiel von Michelstadt. in: Michelstadt vom Mittelalter zur Neuzeit (Rathaus- und Museumsrcihe 
Michelstadt 6. 1986). S. 145-175. 

11 Vgl. G. L. Raöcnau. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis sämtlicher zu dem Gro6henogtum Hessen 
gehörigen Städte, Reckm. Dürfer etc. (1829.5. Aufl. von P. M66 1854); ersetzt durch das von der 
Gmßhemgl. Zentralstelle für Landesstatistik hrsg. Alphabetische Veneichnis der Wohnpliitze im 
GmShenogtum Hessen (1869 u.6.). - Mindestens 9 weiten Städte (u.a Beelfeldcn, FUith. Gedem. 
GroßBieberau) verMgtm zwar aber spiitmittelaltediche Stadtrcchtsvedeihungen, galten aber im 19. 
Jahhundeit Pts MaMeckcn; ein Ausnahmefall war Kelsterbach. dem das bei Anlage der 
Waldmaersiedlung 1699 verliehene Stadtrecht 1827 ausdrlicklich aberltaMt wurde. 

12 Einwohneden fmden sich in den in Anm. 11 genannten Ortsveneichnissen; zusammengcfa6t in 
Statistisches Handbuch fUr das Gmilhenogturn Hessen, 1. Ausg. (1903). 

13 Auf. des Occhsner'schen Schreibens vom 2.1.1890 im StadtA Offenbech Abt. 1511 Nr. 42011. 



Städte von Zeit zu Zeit zusatmwntreten sollen, Fragen ihres Berufs- und Angelegen- 
heiten der w n  ihnen vertretenen Gemeinden, die sie alle gleichwig beriihren, zru 
besprechen. auch h ü b e t  Meinungsaustausch zu pflegen. An die für den 10. Januar 
gqimte erste Zusammenkunft sollte sich nachmittags eine Besichtigung (Wasser- 
werk Wen oder dergl.), abends die gemeinsame TeilRahme an der Eroffnungssifnaig 
des Kamevaisv&s anschließen, ein selten zu sehendes Stück Rheinisches und 
Maillzer Lebcn. Trotz dieser verlockenden Verbindung des Angenehmen i d  

Interessanten mit dem Nützlichen waren die rechtsrheinischen Kollegen so kuizfrisiig 
offenbar nicht zu mobilisieren. 

Die verschiedensten Umstände haben es bis jetzt verhindert. daJ die längst 
projektierte und von Ihnen allen als notwendig und nützlich anerkannte Zurammen- 
kunft der Bürgermeister der Stadtgemeinden des Großherzogtums zustandekam, hieß 
es im endgültigen Einladungsschreiben für die erste "Konferenz" im Oktober, die mit 
Rücksicht auf die anstehenden Feiern zu Moltkes 90. Geburtstag kurzfristig noch vom 
vorgesehenen Samstag auf Montag, den 27. Oktober 1890 verlegt wurde. Ziit 
Besprechung einer Reihe wichtiger, auf die Gemeindevenvaltung und die neue 
sozialpolitische Gesetzgebung bezüglicher Fragen waren die Vertreter derjenigen 
Städte des Großherzogturn, auf welche die Städteordnung Anwendung findet, nach 
Mainz geladen worden, vermerkt das handschriftliche Protokoll der Sitzung. 
Teilnehmer waren außer Gastgeber Oechsner, der seine drei BeigeOBdneten zugezogen 
hatte, die Oberbiirgermeister Albrecht Ohly @amistadt), Brink (Offenbach) und 
Wilhelm Kiichler (Worms), die beiden letzteren ebenfalls mit ihren Beigeordneten, 
dazu der Alzeyer BUrgermeister. OB Gnauth (Gießen) war infolge dringlicher 
Verhinderung entschuldigt. Konkrete Beschlüsse galten der Abwicklung der 
neueingefiihrten Invaliditäts- und Altersversicherung, die man tunlichst auf die 
Krankenkassen abwälzen wollte, und die unzulänglichen StaatsbeiMlge zu den 
stiidtischen Polizeikosten. Zur Besprechung von die Gemeindevernpaltung berührenden 
Fragen - so die abschließende Vereinbarung über die Fortführung der Arbeit - sollen 
in ZukunJ abwechselnd Zusammenkünfie in den verschiedenen Städten stat@nden und 
die Vorbereitung hierzu jedesmal vom Bürgermeister des Versammlungsorts getroffen 
werden. Zum "Vorort" für 1891 wurde Darmstrtdt bestimmt.14 Die "Darmstädter 
Zeitungw berichtete, die in Mainz abgehaltene Versammlung von Bürgermeistern habe 
beschlossen, einen Hessischen Städtetag für diejenigen Städte zu gründen, welche die 
Städteordnung angenommen haben. l5 

Da der hedranke Dannstädter Oberbürgermeister Ohly ab Dezember 1890 dienstun- 
fähig, die Wiederherstellung nicht absehbar war, wurde die zunachst den Offen- 

14 Das Rotokoli ist wohl nur m den Msinzcr Akten erhlten: StadtA W i z  L 70 XVIl (alte Sign. 152B 
Herrische Stadietage 18901909). Einladungsschrriben auch in Offcnbadi (wie Anm. 13). 

15 DZ Nr. 30111890 vom 30.10.. S. 1854; kurz berrits am Vortag, Nr. 300, S. 1848. 



bachern angetragene Ausrichtung des zweiten Städtetreffens am 6. Juli 1891 schließ- 
) lich von Worms übernommen. Außer Ohly war auch der Mainzer OB verhindert. Für 

Gießen kam der Oberbürgermeister allein, während für Darmstadt, Offenbach und Al- 
zey diesmal neben den Beigeordneten auch jeweils ein oder zwei Mitglieder der Stadt- 
veroldnetenversammlung teilnahmen. Hauptpunkte der Tagesordnung, die durch vor- 
her versandte Sachreferate vorbereitet wurde, waren die Dienstverhilltnisse der Hand- 
aröeitslehrerinnen an den stadtischen Schulen und die GeMter der Volksschullehrer, 
die Anpassung der städtischen Gehälter an die mit Gesetz vom 11. April 1891 neu- 
geordnete staatliche Beamtenbesoldung und die bisher nur unzulänglich geregelte Hin- 
terbliebenenversorgung für stiidtische Angestellte, schließlich die mit dem fortschrei- 
tenden Ausbau der Städte wichtige Frage, ob die recht kostspieligen Investitionen für 
die Kanalisation durch Anliegerbeiträge oder durch Kanalbenutningsgebühren abge- 
deckt werden sollten.16 W m s  übernahm die Weiterleitung der zur Kanalfrage be- 
schlossenen Empfehlungen an die Darmstädter Landesregierung. Die "Darmstiidter 
Zeitung" brachte zu den Beratungen des hier bereits so bezeichneten "Hessischen 
Stadtetages" im Wormser Stadthaus am Folgetag eine Kurzmeldung, wonach die Not- 
wendigkeit der Erhöhung der Gehalte der städtischen Beamten allseitig anerkannt 
worden sei. Ausführlicher wurde über das Rahmenprogramm berichtet, die Besich- 
tigungstour zu den von Stadtbriumeister Kar1 Hofmann mit gebührendem Stolz vorge- 
führten städtischen Neubauten, Wasserturm und Krankenhaus, Hafen-Quai, Gas- und 
Wasserwerk, mit anschließendem gemeinsamem Essen im Festhaus. l7 

Um dem von der Wormser Tagung erteilten Auftrag zur Ausarbeitung eines Satzungs- 
entwurfs für den Städtetag zu entsprechen, richtete die Bürgermeisterei Mainz bereits 
am Tag darauf Anfragen an die "Vororte" der äiteren Schwesterverbände mit der Bitte 
um Zusendung der jeweiligen Satzungen und Statuten. Hannover, Karlsruhe und 
Koblenz antworteten am 13., Münster am 14., Breslau und Oberbürgermeister Wester- 
burg in Hanau für den (nord)hessischen Städtetag arn 16., Königsberg am 20. Juli. 
Breslau schickte zwar die erbetenen Texte, fügte aber hinzu, daß der Schlesische 
Stiidtetag schon seit 1876 nicht mehr getagt habe; auch Koblenz vermerkte, die 
Verbandsarbeit ruhe seit zehn Jahren, ohne eine nähere Begründung zu liefern.18 Daß 
der 1892 neubegründete Schlesische Stadtetag auf Städte mit mehr als 10.000 

I 
Einwohnern, der 1908 in Koblenz neubegründete Rheinische Städtetag auf Städte mit 
mindestens 15.000 Einwohnern begrenzt wurde, 1Bßt vermuten, daß zumindest ein 

I 
16 Vorbe~itender Briefwechsel. Einladungsschrciben mit Tagesordnung (vom 2.6.1891). Rolokoll und 

Referate in den Mamzer Akten (wie A m .  15); ebd. auch der Wonnser Bericht zur Kanalfrage vom 
21.9.1891. 

17 iZ Nt. 312l1891 vom 7.7.. S. 1176; ein ausffirlicher Bericht Uber Beratungen und BeschlUsse 
e iaa in  am Folgetag, Nr. 31311891. S. 1 183. 

18 Die Briefe mit den Ubersandten Unterlagen in den Mainzer Akten (wie Anm. 14). 



Grund im Scheitem der Vorliluferflndungen in den divergierenden Interessen einer 
zu unterschiedlich strukturierten Klientel gesehen wurde.19 

Die Vorbereitung des Satzungsentwurfs war wohl noch nicht abgeschlossen, als die im 
November 1891 von der Darmstädter Landesregiemng im Rahmen eines umfassenden 
Verwaltungsrefm-Pakets im Landtag eingebrachte Revision der Städteordnung eine 
sondemitzung er fdr l ich  machte.20 In Übereinstimmung mit der Vertretung der 
Stadt Darmstadt soll, bevor der Städtetag für das GroJherzogtum Hessen dorthin 
berufen wird, eine Besprechung der Entwürfe zu den hessischen Venvaltungsgesetzen 
von Seiten der Städte in Mainz statNnden, hieß es in der von Oberwtgermeister 
Oechsner versandten Einladung vom 8. Februar 1892. Obwohl die Hauptpunkte der 
vorgesehenen Reformen, die Neubildung selbständiger Stadtkreise für Städte mit mehr 
als 20.000 Einwohnern und die Abschaffung der bisher eingeriiumten Option zur 
Einftihrung der Magistratsverfassung nach preußischem Vorbild, die in Hessen bisher 
nicht genutzt worden war, vor allem die großen Städte anging, wurde zu der sehr 
kurzfristig, zunächst auf den 13., dann wegen Terminschwierigkeiten auf den 
16. Februar anberaumten "Besprechung" der "Stiidtevertreter" auch der Alzeyer Bür- 

t genneister geladen. Auch diesmal waren eine Reihe von Stadtverordneten zugegen, 
i für Darmstadt die zugleich im Landtag Utigen Stadtverordneten Arnold Bergsträsser 

und Otto Wolfskehl, außerdem drei weitere Landtagsabgeordnete aus Offenbach und 
Woms. Als Vertreter der Staatsregierung nahm außer dem rheinhessischen Provin- 

1 

r zialdirektor Kar1 Rothe auch Ministerialrat Julius Usinger vom Innen- und Justizmini- 
I[ sterium in Darmstadt an der Sitzung teil.ll Die als Ergebnisprotokoll formulierte Stel- ;t 
I, lungnahme des StMbtags, der die grundsätzlich begriißte Stadtkreisbildung generell 

ins Ermessen der betroffenen Stildte stellen wollte und jede Verstärkung der staat- 
lichen Aufsichtsrechte ablehnte, ging am 26. Män an den Landtag, kam jedoch erst in 

I der nächsten Plenarsitzung arn 24. Mai zur ~ e r t e i l u n ~ . ~ ~  Die Reformentwürfe wurden 
von der Regierung nach Vorlage der ausfuhrlichen Berichte des vom Landtag gebilde- 

19 Die Mitgiiodsdiaft im altem Rheinischen Städtetag war nach der Satzung allerdings begrenzt auf 
"alle Stirne, die dem Provinziallandta& angehbren". FUr die Neugmnmuigen vgl. Ziebill (wie Anm. 2). 
S. 18f. 

20 PLlr den Text der Gesetzesentwtirfe vgl. Vehandlungen der 2. Kammer der Landstände des 
Gi.oßhenogiums Hessen (VHLTG). 27. Lan&ag 18911'93, Beilagen Nr. 151-158 (Städteordntmg 
W i e  153). 

21 Einladung, voltanige Fassung dea stenographischen Ergebnisbendits (am 12.3.1892 zur Korrektur 
venadt) und gedmckter Text der Landtagsvodage m den Mamzcr Akten (wie Anm. 14); 
hnckexemplar des Protokolls S t a u  Ofienbch Abt. 1511 Nr. 420R; Kurzmeldung über die Tagung 
m DZ Nr. 8011892 vom 17.2.. S. 281. 

22 Vgl. X T Q H  27m Nr. 31 vom 24.5.1892. S. 13. - Nach dem Regie~ngsentwurf sollten Städte mit 
mehr als 50.000 Einwohnern veiptlichtet. SWte Uber 20.000 "befugt" sein, .ur dem bisherigen 
Kreisverband ausplscheidai. Der Ausschußbencht sprach sich, wie die Stellungnahme der Sudte, 
fUr gleichaige &handlung der fünf gra&n Sttidte aus, wollte die Auskreisung aber gnmdsätzlich 
obtigatonsch machen, vgl. n T G H  27n1, Beilage 314. 



ten Sonderausschusses Anfang 1893 zurückgezogen, kamen also nicht zur AusfUh- 
rung.23 

Erst nach dem Scheitern der Verwaltungsreformen rUckte die SWetags-Satzung 
erneut auf die Tagesordnung. Die am 13. MiW 1893 von Dannstadt aus verschickte 
Einladung zu dem mehrfach vertagten Städtetag in der Haupt- und Residenzstadt am 
15. Mai wurde, da Mainz verhindert war, wieder ~ k g e n o m m e n .  Um Mehungsver- 
schiedenheiten in der Satzungsfkage schon im Vorfeld abzuklären, regte der neue 
Darmstädter OB Adolf Momeweg am 21. Juni 1893 an, man s o k  U b e j  den vom 
MaUizer Beigeordneten Dr. Heinrich Ga6ner ausgearbeiteten Saizungsentwurf ww 
dem eigentlichen Siädtetag zunächst eine Besprechung der Herren OberbLgmcister 
bzw. Bürgermeister und Beigeordneten ansetzen: Wir haiten die Angelegenheit fSV zu 
wichtig, um sie ohne Vorbereitung ... unmittelbar vor eine teilweise, vielleicht in ihrer 
Mehrheit aus Stadtverordneten bestehende Versammlung zu bringen. Mainz hielt die 
vorgeschlagene interne Sitzung Hir durchaus sachgemdß und zweckentsprechend. Ean 
Protokoll der Besprechung, die am 1 1. Juli 1893, ob aus VerkehrsgrUnden oder um der 
Presse aus dem Wege zu gehen, im Restaurant "zur Rosenau" in Frankfurt, also im 
"Ausland" stattfand, ist nicht erhalten.% 

Hauptstreitpunkt war, wie die kdgierten Druckexemplare des GaBner'schen Vor- 
entwurfs in den Mainzer Akten zeigen, offensichtlich die Umschreibung des Teilneh- 
merkreises. Während in der Erstfassung nur von Teilnahme um Stüdtetag die Rede ist, 
formuliert der in Frankfurt vereinbarte, endgiiltige Text ganz klar: Den Stadtetag bil- 
den diejenigen Städte des Großherwgiums, welche der Städteordnung unterstehen und 
ihre Beteiligung an dem Städtetag erklären. Der Ga6ner-Entwurf sah vor, da6 auch die 
übrigen Siääte des Landes an den Verhandlungen teilnehmen könnten, sofern der 
jeweilige V- sie zulasse und die übrigen TeilnehmemMte untdchte. Nach der in 
Fmkfurt beschlossenen Endfassung wurde die ausdrücklich nur "berate&" Teilnah- 
me kleinerer Orte auf die zur Anwendung der SWeordnung qualifizierten Stildtc von 
mindestens 3000 Seelen begrenzt und der formellen Zustimmung der stimmbe- 
rechtigten Städtetagsmitglieder unterworfen. F& die regulären Mitgliedsstadte b n -  
ten neben BUrgermeistern und Beigeordneten auch Stadtverordnete und Mitglieder der 
Verwaltungsdeputationen teilnehmen, doch war die StarJre der abstimrnungsberechtig- 
ten Delegationen nach der Einwohnenah1 gestaffelt: Mainz und Damstadt, die Itber 
60.000 Einwohner zählten, konnten 8, Offenbach und Worms, die über 30.000 lagen, 

23 VLMH 2 7 n  M. 53 vom 23.2.1893. S. 2 mit Beil Nr. 384f. - Die Renoviemng von Provinzial- und 
Kd-ung. SUacordiuuig und L u i d g a n e i n d m ~ g  kam im Wmter 1901/05 mKui vor den 
Landtag. konnte r k r  ast im Sommer 1911 abgescblorscn w e h .  (5. wdi mtai. Amn. 29). DK 
bbci v o m  nicht wieder 8Uf@griffCIl~ Bildung von Sldtkrrisen für die f0nf gro&a SULdte wurde 
erst 1938 d i e f l .  

24 Schriltwechd in StadiA Offeaimch Abt. 1511 Nr. 420/2 und in den W z e r  Akicn (wie Am.  14); in 
der Presw emh'in nur eine Kumneldung: DZ Nr. 32411893 vom 13.7.. S. 1238. 



je 6, Gießen, jetzt als einzige Stadt in der Gruppe 20-30.000.5 Delegierte benennen, 
während kleinere Städte zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern auf 2 oder 3 Stim- 
men beschränkt waren. Der als Entwud der Bürgenneisterversammlung vom I I .  Juli 
1893 gedruckte Text der Satzungen wurde nach einem abschließenden Umlauf bei den 
MitgliedsstiMten, der weitere redaktionelle Veränderungen erbrachte, im i v l ä ~ ~  1894 in 
Kraft gesetzt.25 

Die Frage der Teilnahmerechte für kleinere Städte war damit allerdings noch nicht 
ausgestanden. In der Einladung der Stadt Gießen ftir den bereits im Vorspann 
erwähnten Fünfen Städtetagfür das Großherwgtum Hessen vom 27. September 1895, 
in der die eigentlich "außerordentlichen" Sitzungen der Jahre 1892193 nachträglich 
ebenfalls als reguläre Städtetage gezählt wurden, steht als Tagesordnungspunkt 1: 
Zlrlassung der Städte Kastel, Heppenheim, GroJ-Gerau und Gernsheim zum Städtetag. 
Oberbürgermeister Gnauth schlug den Ubrigen Mitgliedsstädten mit der Versendung 
der Tagungspapiere am 2. Oktober vor, die Antragsteller im Vorgriff auf die förmliche 
Zustimmung des Plenums bereits für die Gießener Tagung zur satzungsmZTBigen Teil- 
nahme ohne Stimmrecht einzuladen. Während alle übrigen Städte bereitwillig zu- 
stimmten - OB Brink (Offenbach): Ich bin für die Zulassung; KUchler (Wonns) noch 
generöser: Mit der Zulassung der Städte ... einverstanden, ebenso mit der aller etwa 
weiter darum nachsuchenden - votierte das zuletzt eingegangene Antwortschreiben 
aus Darmstadt dagegen: Es bestehen diesseits Bedenken gegen die Zulassung der 
Städte Kastel, Heppenheim, Groß-Gerau und Gernsheim, und es wird deshalb diesseits 
gebeten, von einer Einladung dieser Städte schon zu dem diesjährigen Städtetag 
abzusehen. Auch nach einem zweiten Schreiben Gnauths, der um Zurückstellung der 
Bedenken bat, & es doch nur erwünscht sein könne. die ohnedies ohne Stimmrecht 
teiinehmenden Städte für unsere Aufassung der städtischen Interessen zu gewinnen, 
hielt Damstadts OB Morneweg an seinem Widerspruch fest. In der an den Schluß der 
Gießener Sitzung gezogenen, nicht-öffentlichen Debatte über den Zulassungsantrag 
erklärk Morneweg laut Protokoll, er sei grundsätzlich dafür, den Städtetag auf Ge- 
meinden mit Städteordnung zu beschränken, da die Einbeziehung von Landstädtchen 
in denselben die Wahrung der Interessen der größeren Städte erschwere, keinesfalls 
aber fördere. Seim daraus folgernder Antrag, die Beschlußfassung über die Zulassung 
weiterer Städte auszusetzen, um vor dem nächsten Städtetag eine entsprechende Sat- 
zungsänderung zu erwirken, wurde nach kurzer Aussprache, in der auch der Darm- 

25 In Offenbach wurde die mit Schreiben vom 1.3.1894 (Ibersandte Satmng un 15.3. von der 
StadtvemFdnetenve~mg ralifhit; vgl. StadtA Offeabrch Abt. 1511 Nr. 42011. 



städier Stadtverordnete Wolfskehl für die Zulassung sprach, zurückgewiesen, die Zu- 
g der Antragsstädte gegen Momewegs Stimme per majora beschlo~sen.~~ 

Abstimmungsniederlage hat OberWrgermeister Morneweg nicht daran gehindert, 
n "6. hessischen Städtetag" für den 4. November 1897 nun endlich in den 

Stildtischen Saalbau der abermals zum Vorort bestimmten Landeshauptstadt einzu- 
laden. Die Standrundfahrt nach der Sitzung (sofern das Wetter dies erlaubt) und das 
gemeinsame Mittagessen im Dannstädter Hof standen diesmal bereits in der 
gedruckten Einladung. Tagungsordnungspunkte waren die Erhebung der Gemeinde- 
steuern, die Einstellung von Militäranwärtem für kommunale Unlerbeamtenstellen 
und die Unterhaltung der Staatsstraßen innerhalb der Stadtbezirke. Die Teilnehmer- 
zahl war deutlich grUßer als bei den vorangegangenen Tagungen, da die meisten 
SMte die ihnen zustehenden Stimmrechte ausschöpften. Nur Alzey und die erstmals 
als reguläres Mitglied geladene Stadt Bingen beschränkten sich auf die Bürgermeister. 
Außer den vier in Gießen als Beobachter approbierten Städten war auch Fnedberg 
vertreten, dessen Zulassungsgesuch gleich zu Beginn der Sitzung ohne weitere 
Diskussion genehmigt 

Der Städtetag versammelt sich in der Regel einmal im Jahr, steht im 5 5 der 1893 
angenommenen Satzung. Der 7. und der 8. Städtetag folgten jetzt tatsächlich in 
jeweils einjährigem Abstand. Gastgeber waren am 12. Dezember 1898 Offenbach, wo 
man sich im Saal des Turnvereins traf, am 30. November 1899 die Stadt Bingen, die 
ins Hotel "Victoria" einlud.28 Ein 9. Städtetag, der gemä6 dem Bingener Abschied 
1901 in Worms stattfinden sollte, ist nicht mehr zustandegekommen. Die im Sommer 
1901 gestartete Umfrage nach möglichen Themen hatte, wie Worms als "Vorort" am 
12. August 1901 mitteilte, kein befriedigendes Ergebnis. Nach zwei weiteren Ansätzen 
im Friihjahr und Herbst des Folgejahres hieß es in einem Schreiben vom 15. Dezember 
1902, derzeit bestehe offenbar kein Bedarf. Das änderte sich, als die Regierung einen 
neuen Vorstoß zur Verwirklichung der schon länger geforderten Verfassungs- und 
Verwaltungsreformen unternahm. Mit der geplanten Neustmkturierung der Landstände 

26 Der vollständige Vorgang in den Gie6encr Akten (wie A m .  1). Vgl. auch die Maiizer Akten (wie 
Anm. 14). Sorsfaltig geführte Akten LLber den 5.-8. Städtetag auch im StadtA Offenbach Abi. 1511 Nr. 
420/3-6. 

27 Die gedruckte Dokumentation. die Einladung mit den .Irr Arbeitsunteriagen gedruckten Referaten wie 
dar Mr dieaen und die beiden folgenden StMtetage ebenfalls ais Drucksache verteilte Rotokoll. fiir 
den 6. bis 8. Stidtetag ist sowohl in Miinz wie in Onenbach ehalten. Pres~bcrichte aber den 6. 
StMmag ur DZ Nr. 518 und 51911897 vom 4. und 5.11.. S. 1944f. und 1947. 

28 Prrraekridvc fiir den 7. S-g iX 58411898 vom 14.12., S. 2236, fUr den 8. ur Dannrtadtcr 
Tagblatt W 1 8 9 9  vom 212.. S. 6769. 



kfiiWg drei OberWgenneister in die Esoiiten neben einer Vermehrung der 
a c h  hAandaa in der Zweiten Kammer rsk Kainnrer W e n  wenien.3 E9Aacli die 

recht, daß die Städte hier zur 

. büeb nicht von allen Seiten ~cn&rsp~mhen, so 

~ e n n e ~  Momemg am 3). A#i 

: ISahrmgen fnrs8~. hfbnemg schickte das erbetene Exemptar der Satzairng tind 
861tiCb dazu mit scbonea O&&eit:32 

- -. wIiII ich nicht ermangeln Ihnen mitzuteilen, die Einrichtung, wie sie nach diesen 
&tmngtn geschafen war, sich durchaus nicht bewährt hat, und die OberbCit- 

I )  die gr@ertll srnrd kleineren Städrc zusammen in einen StUetag eingepfercht 

; Vdnkoruimgccn stkr nnangemhm geltend und gerade da, wo die grtqßcen S t m  der 
Schuh d&k, m#te~ die Meineren ganz rulturgm@ versagen & stören. Die 
b d k h e  Einrichtung zweier Scädtetage erscheint mir dahcr viel ~ e c ~ i g e r ~ ~  

19 Vgi. VLOH 32/4 Bcü. 101, Ast. 2-3. Dw E a t d  der L M d r t h W b e t m  vom 5.1.1903 kam im 
LiecYyetrtiaiSaiinner190)~~BC~.&&r~~ipPurmydaatretarvaa36.1911 
ö ü e b < t i e c t t d t l r d i e ~ l a l d i t ~ 1 3 ~ d u r Q t p r i v i ~ S # d i c h  
d s r 3 . g r r i i s e t ~ ~ m i d c b d w a ; g e i c h a u n ~ i I I ~ l . E i m i n c r ~  



2)  dqa ,&uliclwrr Stadherordneten der beteiligten Städte beratende Stinvnc zustand. 
Es wurden endlose Reden ohne je&s Saehvcrständnis zum Fenster hi- geMten 
trrpd dmDUt die Zeit vergemsiet. und * d e m  ereignete es sich fortwtüwend, d@ bei 
den Besc13-mgen die ab&"-ghrecihn'gten Vertreter ein- und & ~ l b t n  
SM&, je mach politischer Richtung usw., verschieden abstinrmten. Trotz vieler Mdhe 
ruul Arbeit, die von den regeht@ig nur aus Bürgermeistern und Beigeorhte~) 
kstchendcn Reen ten  &ewendet wurde, war daher das Absti-g-6- 
meia & besondere Bcdcutung und W& von der Regierung faJt regelmi#Bg 
igwrtert. Als grcter ErJahj2r &n eingegangenen Städtetag ulad als eine bei wsit~~it 
eqtdgreichere Einrichtung hat sich die seit vielen Jahren bei uns bestehcndc 
erwiesen, dqß die Oberbürgermeister uad evtl. die Beigcordncten &r gri@cti 
heJsischen SttWe auf h g u n g  &s einm d e r  anderen Kollegen znr Besp~&# 
disnslli~her An8elegenheiten in ungenvungener Form sich ~ ~ 1 n .  irnrt & 
G r ~ g l i c h e  Regierung hat bis jetzt immer die Ergebnisse dieser Bespteehmgm, 
im~#2rn dieselben an sie gebracht wwden, wMIndeaens als werntdtes Matm'al 
k M d t  d denselben stets a i & e r W  und wohlwollende Beachtung aud- 
werden lassen. In Ghnlicher Weise versammeln sich die Bürgermeister der klei~ere1 

J S W e .  Zur Beratwng von Fmgen von allgemeiner Bedeutung habe ich übrigens w h  
nntnnt&Mt sehn die Kollegen der groperen und kleineren Städt6 zu gemein- 
schq9licher Versammlung gebeten. 

Die Tehahme von Vertretern kleinerer Stlldte war zwar ein perstjnlicher Tollp#ialct 
Etir ibbnmeg, hat die konkre€e Arbeit des Städtetags a k  in der Praxis kaum bebtet 

der VoIlmi@iiader Aizey und Bingen k a h  sich nur an den 
wenn Sb unmittelbar angesprochen waren. F& die ab 
(nie veneichnen die gednNlrfen Pmokdk der drei letzden 

nar cuie einzige WortmtMnng: den durchaus nIItzüchen Hiaweis von 
Geaiendebat Damm in Friedbcog auf die kMlgiidiLeit, zmsgtbtige Wohnungsbmh- 
ditc bei der Invaliden- und Aitersv&hcnmg 

Kritischer war der zweite Punlrt: das Zudickdrängen der eigentlichen VerwaUnags- 
interegsea gegtniiber den zmehend Wpf&h gefllhrten F g e n  
der mitwirlrnidcn Stadtvcrardneten, die z.T. bewu6t gegen die Wtung des eigenen 
stabmm& derten. Auf dem Drnmstadtm Stadmag 1897 konirften dis 
Obe&&gem&m eineR Antrag des Offeakher Stad- FWct iMM, dm 
die der Resse bei geheimen S t a i t v m t z u n g e n  er(htem WO- 

noch mit Hinweis auf die Satzung abwürgen: Beratungsanträge mueten sechs W o c h  

34 m d l  t i k  die Vcdmdbgen des VIII. heis. Stldtetager in Bingen, 1899, S. 4. 
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vor der Sitzung eingereicht werden. In Offenbach 1898 standen dann gleich zwei von i 

Heiles gestellte Antrilge auf der Tagesordnung. Der populistische, aber unschuiche 
Vorschlag, der Städtetag solle mit Rücksicht auf die hohen Fleischpreise beim ! 
Reichstag auf Milderung oder gänzliche Aufhebung der Grenzsperre dringen, wurde 
ohne Aussprache angenommen. Zum zweiten Antrag, bei dem es um die übeniahme 
privater Auftriige durch die siiidtischen Gas- und Wasserwerke ging, fand das eigene 
Stadtoöehupt, OB Brink, das Thema bedürfe aus Offenbacher Sicht keiner Erörte- 
rung, was Momeweg für Dannstadt nachhaltig unterstützte. Man war sich letztlich 
einig, daß die Sache nicht vor den Städtetag gehörte, und lehnte den Antrag mit allen 
Stimmen gegen diejenige des Antragstellers ab. 

Heiles opponierte auch in der zentralen Debatte des Offenbacher Städtetages, in der es 
ein weiteres Mal um die Gehaltsverhältnisse der Volksschullehrer ging, gegen den von 
OB Gnauth (Gießen) vorgelegten Bericht, in dem eine normierte Gehaltsskala für die 
fünf größeren Städte empfohlen wurde. Zu den Stadtverordneten, die für die Lehrer 
Partei nahmen, ziihlte auch der Offenbacher Reichs- und Landtagsabgeordnete Carl 
Ulrich, seit 1895 erstes sozialdemokratisches Mitglied eines hessischen Stadt- 
parlaments. Im Gegensatz zu dem sachlich-knappen Diskussionsbeiirag des Vorjahres 
war die Rede, die Ulrich auf dem Stiidtetag in Bingen 1899 zum Thema Bekämpfung 
der Wohnungsnot hielt, ausgesprochen militant, stempelte den Referenten, 
Bürgermeister Köhler aus Worms, der im Landtag im nationalliberalen Regiemngs- 
lager saß, zum Vertreter der Kapitalisten und polemisierte u.a. gegen den von Köhler 
befürworteten Bau von Werkswohnungen durch die Arbeitgeber, der die Arbeiter auf 
Gnade und Ungnade dem Unternehmertum a~s l ie fere .~~ In Bingen waren acht von 
den insgesamt 12 Rednem der Wohnungsdebatte Stadtverordnete. Mit dem Ausgang 
der Kommunalwahl vom 14. Dezember 1898 (nur zwei Tage nach dem Bingener 
Städtetag), dem spektakulären Wahlsieg der Sozialdemokraten in Offenbach, wo sie 
künftig die Hälfte der Stadtverordnetenmandate besetzten, war die Befürchtung einer 
noch stärkeren Politisierung künftiger Städtetage sicher nicht abwegig.36 

Einen Hinweis auf die von OB Momeweg erwähnten Bürgermeisterbesprechungen 
gibt die Regiemngsbegründung zum Entwurf der revidierten Sudteordnung vom 
4. Januar 1905, in der es heißt: Für die endgültige Ausgestaltung des Entwuvs war die 
sachkundige Mitwirkung derjenigen Gemeinden, auf welche die Städteordt~ung An- 

35 AaO.. S. 3; zur Stellung der SPD zum Arbeitemohnungsbau u.a Claudia Dutzi, Heimat aus zweiter 
Hand. Die Arbeitcniedlung Merck in Dannsta& nnd ihr Architekt Fnednch Wtzet (Qu U. 
Forschungen z. hess. G e h .  79,1990). S. 26f. u.0. 

36 Vgl. dazu RuQlf Gtinter Huber. Sozialer Wandel und politische Konflikte in einer stidhessischen 
Industriestadt. Kanmunalpolitik &r SPD in Offenbach 18981914 (Qu. U. Forschungen z. hess. 
Gesch. 60.1985). 



wendungjindet, von großem Wert. Ihre mündlich. in gemeinschafrlichen Sikungen mit 
der Regierung vorgebrachten Anträge und Wünsche konnten in weitgehendster Weise 
~erricksichti~un~ finden.37 Zum Versuch einer stärkeren Institutionalisiening der auf 
die Verwaltungsebene beschränkten Gespräche kam es jedoch offenbar erst im Herbst 
1908, als Mainz den Obe&irgermeistern der Schwe&mt&ite Dannstadt, Gießen, 

E Offenbach und Worms zur Abstimmung eines gemeinsamen Vorgehens in wichtigen 
kommunalen Tagesfragen eine vertrauliche Sitzung der OberbUrgenneister und ihrer 
Verbeter in Mainz vorschlug, ggf. unter Beiziehung sachkundiger "Oberbeamter" der 

, BUrgermeistereien. Wichtigstes Thema der am 20. Oktober 1908 im Mainzer 
Stadthaus durchgefuhrten "Konferenz" unter Vorsitz des seit drei Jahren amtierenäen 
Mainzer OberbUrgenneisiers Dr. Göttelmann war die vom Reich geplante Einführung 
einer Gas- und Elektrizitätssteuer, doch wurde auf Anregung von OB Dr. Dullo (Of- 
fenbach) auch kun Uber die Frage städtischer Anleihen gesprochen. Da im Vorfeld 
eine ganze Reihe weiterer Themen aufgelistet wurde, sollte baldmöglichst eine 
weitere Konferenz 

Die Einladung von OB Göttelmann fUr eine weiterführende Besprechung am 28. Mai 
1909, auf der man Uber die Arbeitslosenversichening, den Ausgleich der 1910 aus- 
laufenden Ociroi-Einnahmen und die erneut irn Landtag eingebrachten Gesetzent- 
würfe für Städteordnung und Kommunalabgaben diskutieren wollte?9 scheiterte zu- 
nächst an Terminfragen und wurde, & auch in den Folgemonaten kein Tennin zu fin- 
den war, auf den Herbst vertagt. Völlig unerwartet kam in dieser Situation ein Vorstoß 
aus Gießen, ein Brief von Oberbiirgermeister Anton Mecum vom 20. Oktober 1909, 
man solie wegen der großen Wichtigkeit des Gemeindesteuer-Entwurfs statt der 
Bürgermeisterei-Konferenz mir möglichster Beschleunigung einen Städtetag einberu- 
fen. Wie Mecum zwei Tage später mitteilte, hatten auch die Gießener Stadtverordne- 
ten seinen Vorschlag unterstützt und bereits eine ftinfköpfige Delegation nominiert. 
Götklmann einigte sich in einem kurzfristig nach Frankfurt einberufenen Treffen mit 
Mecum und dem neuen Darmstädter OB Glassing, daß man zur Vorbereitung des I geforderten SIMtetages, fUr den nach wie vor Worms zuständig wae. auf alle Falle 
eine vorbereitende Sitzung der Bürgermeisterei-Vertreter brauche, zu der nun aller- 
dings auch die mittlerweile fUnf kleineren Städteordnungs-Stadte miteingeladen wer- 

E den sollten. 

37 WH 32m. wi. 539. S. 229. 
38 Schriftweduel und madhem%riftl. Rotokoll in den Akten des Stadtarchivs Mmz (wie Amn. 14) 

unter dem T i  "BespFtdiPng unter den BOrgcmieisterrien .... 190Sm die Komspondenz auch im 
strdU Off* Abt. 1511 Nr. 418n. 

39 Die Regiemngtvoriagen für StPdieordnung und Gemdmhlagen-Gesetz sind am 29.4. und 
285.1909 Weit; VLGH 34fl. Beil. 189 und 191. 





fung Abstand nehme. Auch die übrigen Bürgermeister der kleineren Städte, darunter 
mit Dr. Sutor (Alzey) das letzte amtierende Gründungsmitglied des Städtetags, sahen 
keine Notwendigkeit, diesen jetzt in seiner bisherigen Form einzuberufen. Die Presse 
meldete nur den Beschluß, von der Einberufung des hessischen Städtetags werde 
abgesehen, und unterschlug den hinzugefugten Auftrag an OB Köhler, Vorschläge für 
die Neugestaltung des Städtetages auszuarbeiten und den hier vertretenen 
Stadtverwaltungen rnit~utei len.~~ 

Die Mainzer Stadtverordnetenversarnrnlung war sicher etwas voreilig, wenn sie bereits 
zwei Tage  späte^, arn 10. November 1909, beschloß, mit der achikopfigen Kom- 
mission zur Prüfung der von den Städtevertretern verabschiedeten Empfehlungen zum 
Steuergesetz zugleich die Delegation flir den nächsten Städtetag zu wählenP3 Die 
OberWrgermeister der grökren Städte, ebenso die Vertreter der MittelStädte haben 
sich offensichtlich auch in den Folgejahren bei konkreten Anlässen getroffen.4 Erst 
nachdem am 8. Juli 1911, kurz nach der Landtagsreform, mit der neuformulierten, 
letztlich aber inhaltlich nicht entscheidend veränderten Städteordnung auch das leidige 
Gemeindesteuergesetz verabschiedet war, besann sich Oberbürgermeister Köhler auf 
sein Mandat zur Reform des Städtetages und verschickte mit Anschreiben vom 
13. September 1911 einen überarbeiteten Satzungsentwurf, der zwar die beobachtende 
Mitwirkung der Nicht-Städteordnungs-Städte beseitigte, für die Mitgliedsstädte aber 
am Teilnahme - und Stimmrecht der Stadtverordneten festhielt. Die von Köhler 
vorgeschlagene Besprechung in Worms ist. offenbar ebensowenig zustandegekommen 
wie die von OB Glilssing angeregte Behandlung auf einer Konferenz in Darmstadt 
Anfang Januar 1913, die sich vorrangig mit der gemeinsamen Glückwunschadresse 
der deutschen Städte zum 25. Regierungsjubiliium Kaiser Wilhelms 11. befaßte. Mit 
dem Vermerk ... ist nicht weiter verfolgt worden, schrieb OB Dullo (Offenbach) den 
Vorgang im August 1913 zu den ~ k t e n P ~  

42 Vgl. DZ Nr. 26311909 vom 9.11.. S. 1878; Damtiidter Tagblatt Nr. 26411909 vom 10.1 1.. S. 4. Dazu 
Glosse der Fnmlduiter Zeitung vom 17.12.. Nr. 34911909, S.1f. 

43 Vorgang "Wahi von 8 VeiMcm der Stadt Mainz zum nächsten Städtetag. 1909" bei den Akten des 
StadtA Miinz. 

44 OB Güssing (Dannsiadt) Ubergab dem Landtag im Sommer 1910 eine Resolution zu Ait. 4 des 
-i~~deumlagen-Gese.tzcs, die auf eina Besprechung von Vertretern der gr4&ren Städte unseres 
La& w 18.6. dJ. in Mainz beschlossen worden war. Als das Ministerium im Jahr darauf 
Stelhmpmhen der Städte zu hdeniagsvorschl~gen der Enten Kammer forderte. legten die 
BUgemieutereiea Alzey. Bad Nauheim. BMaiei. Bingen und Fnedkrg eine gemeinsame 
E&i&ung vor: vgl. VLGH 34m Bei. 438 und Beil. 605. S. 27ff. in den Offentwkr Akten (StadtA 0. 
Abt. 15/1 Nr. 418/7) %da sich die Einladung zu einer "Bespncliung der BUrgemieUter der grll&im 
Städte" zmn Thana am 7.4.191 1. 

i StadtA Wa&mcb Abt. 1V1 Nr. 4m11 (Satzungsentwurf) und Nr. 41M (DannsUldter Einladung vom 
18.12.1912 für die Besprrdiung im Januar 1913). Zur Clbemichung der von Rot W Hupp 
(MUnchai) gestalteten Huldigungsadnsse des Deutschen Städtetages vgl. IZ Nr. 13811913 vom 
16.6.. S. 1041. 



Das letzte Protokoll einer wiederum von Mainz aus eingeladenen "Konferenz der 
hessischen Städte" aus lyoßhtxzoglicher Zeit stammt vom 29. August 1918. In der 
sinnfaUigenveise im Sitzungszimmer des Städtischen Amtes für Kriegswirtschaft 
durchgeführten Besprechung ging es um die Bewirtschafrung von Schuhen, die Milch- 
und Butterpreise, die Versorgung der Industriearbeiter und die Aufrechterhaltung der 
Volksküchenbetriebe. Der vom Darmstädter OB Mueller vorgeschlagene Punkt 
Versicherung der Städte gegen öffentliche Unruhen wurde für die nächste Konferenz 
zurückgestellt.46 

Angesichts der nach Kriegsende noch verstärkten Probleme, vor allem im Bereich der 
Versorgung, waren die Städte mehr denn je auf eine möglichst enge, unbürokratische 
Zusammenarbeit angewiesen. "Konferenzen der Oberbürgermeister" der fünf gro6en 
Städte des nunmehrigen Volksstaats Hessen haben wohl schon ab 1920, spätestens seit 
dem Frühjahr 1921 mindestens alle zwei bis drei Monate ~tatt~efunden?~ Treffpunkt 
war jetzt im Regelfalle das Stadthaus in Darmstadt, sicher mit Rücksicht auf die 
französische Besetzung des linken Rheinufers, wobei die gleichzeitig in der 
"Städtevereinigung der besetzten Rheingebiete" vertretenen Städte Mainz und Worms 
auch in Darmstadt regelmilßig teilnahmen. Die von OB Köhler im Sommer erneut zut 
Diskussion gestellte Frage einer Neubelebung des Städtetages schien zunächst nicht 
vordringlich. Die bei den Konferenzen ausgeklammerten "mittlerenn Städte Alzey, 
Bad Nauheim, Bensheim, Bingen und Friedberg hatten ihre Zusammenkünfte zu 
Jahmbeginn in einem eigenen "Hessischen Städtebund (Verband der mittleren 
hessischen Städte unter der Städteordnung)" institutionalisiert, dessen Vorsitz zunächst 
Bad Nauheim führte.'@ 

Wer die Vorgeschichte kannte, mochte überrascht sein, &ß die Anregung des Fried- 
berger Bürgermeisters Dr. Seyd, man möge, um das Gewicht der kommunalen Mei- 
nung der Regierung gegenüber durch gemeinsames Auftreten zu vergrößern, zu den 
Konferenzen der "Großen" bei wichtigeren Fragen künftig auch die fünf Städtebunds- 
-Bürgermeister einladen, auf dem letzten Treffen des Jahres am 10. Dezember 
1921 einhellige Zustimmung fandrlg Die nunmehrige "Konferenz der Oberbürger- 
meister und Bürgermeistern beschloß bereits in ihrer ersten Sitzung am 24. April 1922, 
es sei dringend etwüttscht und notwendig, daß alsbald ein engerer Zusammenschl@ 

46 Vorgang "Konfemiz der hcss. Städteverirrter 1918" im StadtA Mainz (wie Anm. 14). 
47 Eine im Sta&A M.mz emaltme Akte "Hessischer StMtetaglEinladungm und Tagesordnungen" 

beginnt mit der Tagesordnung einer OkrMlrgemisterlronferenz am 10.3.1921; weitere Konferenzen 
rmd belegt Mr den 24.9.. den 28.10. und den 10.121921. 

48 Vgl. Sdueibai vom 2.2.1921 an das Hess. JustWmistcrium, STAD Abt. G 21A Nr. 1862/3. 
49 Schreiben mit Aktaivennerk von OB Mueller (Damstdt) vom 12.12.1921 in den Mainzer Akten 

(wie Anm. 47); die erste gemeinsame Sitzung fand am 24.4.1922 in Darmstadt statt. 



der Stadte in Form eines Hessischen Städtetages stattfinde, um der offenbar allseits als 
nUblich enipfunöencn Zusammenarbeit in einem erneuerten "Städteiag" einen festeren 
Rahmen zu geben. Bei der Beratung des von OB Köhler etwas aufgemdeten Sat- 
zungsenhvuds Ende November war man sich einig, da6 der new Stadtetag aus- 
schlieaJch eine Vereinigung &r VerwaItungmsmttglieder &r Städte mit SWtcminung 
sein mnte, ohne Einbeziehung von Vertretern der Stadtvcrordnetenversmmnlmgen, so 
daß ini den grundsiitzlich nicht offentlichen Sitzungen außer B ~ d ~  und 
Beigeordneten allenfalls die jeweils zuständigen Fachbeamten teilnehmen k&inten.S0 
Fiir eine kgangszei t  lraf man sich 1923124 unter der vereinfxhten Bezeichnung 
"Konferenz hessisdrer Städten, ließ aber, obwohl die neue Satzung erst am 17. Okto- 
ber 1924 beschlossen wurde, eine im Frühjahr verfaßte Protesterkiänmg an den Land- 
tag bereits mit der wirksameren Formulierung Der Hessische Städtetag erhebt ... 
schärfkten Einspruch an die Presse gehen.51 

Die konstituierende Sitzung des neuen "Hessischen Städtetags" mit der Vorstandmahl 
am 27. Februar 1925 war insofern ein Fehlschlag, als der in Abwesenheit einstimmig 
zum 1. Vorsitzenden gewählte OöerbIirgermeisßer von Gießen, Kar1 Keller, in der Fol- 
gesitzung am 8. Mai durch Bürgemieister Dr. Kayser (Bad Nauheh), den gewählten 
Stellvertreter, mitteilen ließ, er könne die Wahl ntit Rücksicht auf seine dienstliche 
Tätigkeit nicht annehmen. Mit der Ehtzwahl, die auf OberbUrgermeister Dr. Fried- 
rich ICülb fiel, ging die Roile des "Vomtsn fUr die nkhsten Jahre wieder auf Mtiinz 
äber. kreits in der ersten Mainzer Sitzung am 16. Juli 1925 beschloß man den Beitritt 
zurn "Deutschen SiädWagn. Der "Hessische Siädtebund" war mit der Neugrfindung 
erloschen.52 Der Hessische Städteiag Ubernahm daher mit dem Zusammenschiuß auch 
die bisherige Veriretung der kleineren hessischen Städte im 1910 begrOndeten 
"Rei~hsstadtebund".~~ Die vielmtigen, kUnftig wieder in gedruckten m k o l l e n  do- 

SO V@. den ragflltig dokmwmtiem Vorgang im StsdtA Offcnbach AM. 1U1 Nr. 420/1 mit dem im 
Jtmi 1922 vorgelegten Sitnmgsentwod Kähkrs; d.pi die Rotokolle der Koafere- vom 24.4. und 
vom 14..22.1md29.11.1922iadenM.iaacrAttai. 

51 K o n f ~ o l l  und Eildimng vom 21.3.1924 m den Wmzer Mten. Die in sich rcbon iür 
23.2.1923 uigel(hidiete Feststellung &r Sutnu,gfllr&n Hcssischen Städtetag iudi Versand der vua 
den -im Adehnrg (MUR@ und Ndf (Bingen) Obenrbcitden Fassmig Mitte Seqkmba in 
der Koafermz vom 17.10.1924, dem Ditiim iricli in der Dmckfassung der SitPmg e n c h i  
Sat~mgseatwurf mit Anrdinibcn im SudiA Offenbach (wie Ami. 50). Die im Mpi 1925 venrndle 
adgaitige Dmckfasrrmg derSatang CM. und in den Akten äed Justimiinisterium (wie Ann 48). 

52 Enapmhedc M i t t c i i u ~  von Ktüb und Kayser (als Veilreter der e h .  StPaebuides) m der Akte 
des JustizmWtcrilp~u (wie Amn 48). 

53 Vgl. die m Anm. 55 zitieiten ALtcn der Stadt iknsheim: wie dort ersichtlich wurde die 
BeImgszthlnag m den beiden rrichsweiten Verbänden auf alk Mitgliedrtldte des Hessischai 
StLWaags aufgeteilt. 



kumentierten Aktivitäten des neuen "Hessischen Städte- tags", der in den Folge- 
monaten durch den Hinzutritt der Städte Heppenheim, Butzbach und Oppenheim ver- 
sttlrkt wurde, k ö ~ e n  hier nicht mehr im einzelnen verfolgt werden.54 

Die Nachfolge Külbs übernahm ab Mai 1927 im satzungsmäßigen Turnus Oberbürger- 
meister Max Granzin mit der Stadt Offenbach, ab 1. April 1929 dann schließlich doch 
OB Keiler, der schon seit 1927 als Stellvertreter amtierte. Die noch von Granzin , 

vorbereitete Neuredaktion der Satzung, die am 15. März 1929 beschlossen wurde, 4 

legte ausdrücklich fest, dai3 der Vorsitz hinfort künftig in festgelegter Reihenfolge 
unter den Oberbürgermeistern von Dannstadt, Mainz, Offenbach, Gießen und Wonns 
wechseln sollte und gab den künftig kreisfreien Städten damit auch satzungsgemäß 
eine eindeutige ~ o r r a n ~ s t e l l u n ~ . ~ ~  Am 28. Mai 1929 fand erstmals wieder eine 
Städtetags-Sitzung in Gießen statt, das sich allerdings wegen der Verkehrspmblema- 
tik als ständiger Tagungsort nicht durchsetzen konnte. Man traf sich jetzt gelegentlich , 

auch in kleineren Städten, schon im Spätherbst 1929 in Bensheim, irn folgenden 
Frühjahr in Heppenheim und in Friedberg, hielt aber die Mehrzahl der Sitzungen des I 

Jahres 1930, in denen es zunächst um die Sparprogramme der Landesregierung, dann 
um den Entwurf einer neuen Gemeindeordnung ging, im Hotel Monopol-Metropol am 
Frankfurter Bahnhofs-Vorplatz ab. 

Die neue "Hessische Gemeindeordnung" vom 10. Juli 193 1, die zum 1. Oktober d.J. in 
Kraft trat, hob die seitherige Städteordnung auf und stellte mit der Formulierung 
Gemeinden sind Städte oder Landgemeinden die bis 1874 geltende Einheitlichkeit des 4 

Kommunalrechts wieder her.56 Als die NS-Reichsregierung im Mai 1933 beschloß, 
stImtliche kommunalen Spitzenverbände im unter nationalsozialistischer Ägide neube- 
griindeten "Deutschen Gemeindetag" zusammenfassen, war auch die Geschichte des , 

"Hessischen Städtetags" vorerst zu Ende, obwohl man hier das jetzt aktuelle "Füh- 
reqwhzip", die Ausschaltung der für den Verwaltungsbetrieb eher lästigen Mitwir- 
kung gewählter Volksvertreter, schon seit Jahrzehnten praktizierte. Der Hessische 
Städtetag, der Hessische Landgemeindetag und der Verband der hessischen Kreise und 
Provinzen wurden mit Wirkung vom 1. Juli im neubegründeten "Hessischen Gemein- 
detag" zusammengeschlossen, wie der vom "Beauftragten für die Vereinheitlichung 

54 Wr 1925127 fmden sich m Mainz OB KUlbe umfängliche Prhidialakten. Einiadungen, 
Tagesordnungai und Protdrolle sind auch im StadtA Offenbach Abt. 1511 Nr. 42011 tikrliefert. 

55 Ausschreiben Granzins vom 26.2.1929 mit den VorschlHgen zur Satauigshdenmg und 
Dmckexemplu der neuen Satzung mit Anschniben vom 25.4.1929 m den Akten der  stad^ Bensheim. 
StadtA KV 3826 Nr. 13 (alte Sign. Abt. 1411). 

56 Hers. RegBI. Nr. 1411931, S. 115ff. I 



der kommunalen Spitzenverbänden in Berlin zum kommissarischen Vorsitzenden des 
Gemeindetags bestellte Bingener NS-Bmenneister Ritter post feshun mit Rund- 
schreiben vom 13. Juli mitteilteS7 Die Minis€eMabteiiuog Justiz des Hessischen 
Staatsministenums, die noch im Herbst 1934 R-hreiben an den Hessischen 
Städteug, z. Zt. Wonns, Rathaus verschickte, mußte sich recht unsanft Mehren 
Jtissea, da6 jetzt auch fiir die SULdte des vcnmaligen Volksstaats die auf Gauebene 
gebikkte ~ e n s t s t e k  Hessen - Hessen-Nassaun des Deutschen Gemeindc&ges 
in Frankfint aistandig war.58 

57 Emilua m den Uacn der StrdtA Bensheim (wie Aan. 55); die Okrliefeimg in <)ncabach iuicht 
1930, dk in M.mz baata 1927 .b: die 1939 noch nlcbt athiviertcn jaaSem~ V-gc sind oifcabr 
wkinlknnrtdtmitdenVerwrltmagucgidntriFaidcrS~ratmnot. I I 

! 58 StAD Abi. O 21 A Ur. 186ZJ3, das Verbfltnir &r Zindecdiarststclk" nim auf den vomulilpn 1 
Vollattiot besduiirlrten "Herdrchm Gemeiaäeiag im Deutschen h i n d e t a g "  mit Gcrdilftrrtelk J 

m Mainz ist nur den wenigen emciliaiai Schreiben nicht ersichtlich. 
1 




